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Prüfbestätigung Aufzugsschacht Be- und Entlüftung (SIA382/1) 
 

 

Liftschächte bzw. Aufzugskabinen sind so auszulegen und zu bauen, dass auch bei blockierter Kabine 

eine ausreichende Luftqualität und angemessene Temperatur in der Kabine gewährleistet sind (Ziff. 

4.2.2.2 SIA 382/1:2014; Anhang E. 3 SN EN 81-20). Der Schacht muss unter Berücksichtigung der 

Umgebungsbedingungen des Aufzuges (wie z.B. Umgebungstemperatur, Feuchte, direkte 

Sonneneinstrahlung, Luftqualität, Dichtheit des Gebäudes, Vortüren usw.) und der vom Hersteller 

angegebenen Wärmeabgabe ausreichend belüftet werden. Zu diesem Zwecke müssen Absprachen 

zwischen Eigentümerschaft (oder deren Vertreter) und der Aufzugsfirma stattfinden. Werden keine 

entsprechenden Schachtöffnungen vorgesehen, ist dem Kontrollorgan schriftlich zu bestätigen, dass 

die oben genannten Anforderungen fachgerecht geprüft und die erforderlichen Massnahmen getroffen 

wurden.  

Anforderungen an die Brandabschnittsbildung, die sich aus einer Be- und Entlüftung ergeben, bleiben 

allfälliger feuerpolizeilicher Einwände oder Auflagen vorbehalten und sind mit der für die Gemeinde 

zuständigen Feuerpolizei oder mit der GVZ abzusprechen. 

 

Die Prüfbestätigung ist Teil der entsprechend im Kontrollbericht / Bauentscheid aufgeführten Auflage. 

 

 

Standort der Anlage: ______________________________________________________ 

 

Reg.-Nr.:  ______________________________________________________ 

 

Anlagen-Nr.:  ______________________________________________________ 

 

 
 Be-und Entlüftung des Aufzugsschachts / der Aufzugsschächte direkt ins Freie vorhanden. 
 
 Keine Be-und Entlüftung des Aufzugsschachts ins Freie vorhanden.   

Die unten genannte, zur Privaten Kontrolle befugte Person aus dem Fachgebiet Klima- und 
Belüftungsanlagen bestätigt, dass die Anforderungen betreffend Luftqualität in 
geschlossenen Räumen (Aufzugsschacht mit blockierter Kabine) eingehalten werden (SIA 
382/1). 

 

 

Eine Liste, der zur Privaten Kontrolle befugten Personen kann unter folgenden Link abgerufen 

werden. 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle.html 

 

Angabe der zur Privaten Kontrolle befugten Person. 

 

Firma: _______________________________________________________  

  

Strasse: _______________________________________________________ 

 

PLZ / Ort: _______________________________________________________ 

 

Datum:  

 

 

Name und Unterschrift der berechtigten Person: 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/private-kontrolle.html

	Text1: 
	Text2: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text3: 
	Text6: 


